
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

der Abgeordneten Mag. Gerald Hauser 
und weiterer Abgeordneter 

betreffend kein Maskenzwang im Unterricht 

-------

Am 11 . November 2021 wurde seitens der Bundesregierung kommuniziert, dass für 
die Bundesländer Niederösterreich, Oberösterreich und Tirol im Bildungsbereich die 
Risikostufe III lautet, sowie für alle weiteren Bundesländer Risikostufe II. (siehe 
https://corona-ampel .gv.at). 

Da hätte bedeutet, dass ab dem Montag, 15. November, nur in den drei genannten 
Bundesländer Lehr- und Verwaltungspersonal, sowie Schüler im gesamten 
Schulgebäude eine MNS zu tragen haben, ab der 9 Schulstufe auch in Klassen- und 
Gruppenräumen. 

Am Sonntag, dem 14. November erfolgte jedoch eine „Weisung" des Teams 
Kommunikation des BMBWF an die Schuldirektoren, dass die Maskenpflicht wie folgt 
in der Schule anzuordnen wäre: 

Für alle Schulen gelten die Regelungen der Risikostufe III. Das bedeutet, 
dass die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte der Sekundarstufe 2 
(auch der Polytechnischen Schulen) während dieser Sicherheitsphase eine 
FFP2-Maske tragen. In der Volksschule und der Sekundarstufe 1 gilt die 
Verpflichtung zum Tragen der FFP2-Maske nur bis zum Einnehmen des 
Sitzplatzes - dann kann die Maske abgenommen werden. 

Eine „Weisung" einer unbefugten Stelle, ohne rechtlicher Grundlage! 

Artikel 18 BVG: (1) Die gesamte staatliche Verwaltung darf nur auf Grund der 
Gesetze ausgeübt werden. 

Am 16. November nachmittags erfolgte dann einerseits eine Korrektur der 
Maßnahmen und andererseits wurde die rechtliche Grundlage in Form einer Novelle 
der COVID-19-Schulverordnung 2021/22 veröffentlicht. 

Darin wird nun die FFP2-Pflicht für Schüler der Oberstufe und für das gesamte Lehr
und Verwaltungspersonal in allen Schulen fixiert. Das bedeutet, dass diese 
Personengruppe, obwohl durchgehend getestet und teilweise geimpft (das 
Lehrpersonal nahezu durchgängig geimpft), gezwungen wird, stundenlang - auch 
währen der Abhaltung des Unterrichts(!) - eine FFP2-Maske zu tragen. 

Darüber hinaus weiß inzwischen nicht einmal der zuständige Minister, welche 
Regelung tatsächlich gilt. So gibt er im Österreich-Interview (17.11.2021) an: „Wir 
haben die FFP2-Maskenpflicht in der Sekundarstufe und in der Primarstufe bis zum 
Erreichen des Platzes." 
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Der Unterrichtsministe r über die aktuellen Schul-Testregeln 

»In der Oberstufe gilt Maskenpflicht 
durchgängig - auch im Unterricht« 

Jt NIKI FELL.NER: Herr 
Minister, wtlche 
Regelungen geltrn 

denn morntnlan in den 
Schulen? 
HEINZ FASSMANN: Aho es 
gibt einen generellen Pr.i
senzunterrich1 und wir 
haben jetzt eine sogenann
te Sicherheitspha e bis 
Monatsende eingelegt. Das 
heißt. alle 'i<>llen getestet 
w~rden. alte te!!.ten ~ich 
selbst . unabhangig davon. 
ob sie geimpft >ind oder 
nicht. ndwirh.abenauch 
angekundigt . dass bis En
de de~ Monats eine Anti
gen-Te>tung durch eine 
Z\"'eite PCR·Testung er· 
setzt wird. Außerdem ver
langen wir bis Ende des 
Monat auc:heine\·e~tark· 
te Mask.enpf1ichL 
FELLNER: Die gill aln'r nur 
für die Oberstufe. Wird die 
auch [ur Unierst ufe und im 

FASSMANN: Wir haben die 
Mask.enpf1icht inderOber
stufe durchg.ingig. auch 
während des Unterrichts. 
Wobei ich betonen muss. 

vom Lockdown auf alle 
Falle immer .iusgenom· 
m.en gewesen. sowohl die 
unter 12-J;ihrigenalsau h 
die uber 12-Jahrigen. Fur 
den außerschulischen Be· 
reich gilt fur alle Kinder 
und jugendlichen im 
Pnicht><."hulalt"1" der Nin-

schulische Einrichtungen_ 
Kann J.uc.·h ein G..isthaus. 
ein Restaurant. Bibliothek 
und dergleichen mehr 
sein . Es sei denn. dass: ein 
Bundesland hier scharfere 
Maßnahmen vorschreibt. 
FELLNER: Durfen ungtimpf
ie Lehrer weiter unterrich
ien? 
FASSMANN: Ungeimpfte 
Lehrer durfen weiterhin 
unterrichten. sie mussen 
sich aber dreimJI in der 
\ oche testen la~sen. da
von mindesten~ elnmal 
eine PCR-T-esrung. 
FELLNER: We1rtn Sie )ur.;,.,. 
Impfpflicht [ur schullsches 
Personal? 
FASSMANN: Die Daten fur 
Lehrer und Lehrerinnen 
liegen so im Schnitt bei 

J~ Die Schule ist vom 
'I Lockdown auf aUe 

85 Prozent , in manchen 
AHS auch bei 90 Prozent. 
sodass hier die Dringlich
keit der lmpfpnicht. gera
de bei lehrenden. viel
leicht nicht die allergröß
te ist. 
FELLNER: Und wie läuft es 
milden Impfungen bei"'"' 
Schülerinnen? 
FASSMANN: Grob gesagt. 
die Halfle der Schulerln· 
nen zwischen 13 und 18 
haben de~Leit eine soge
nan nrt> Vollimmunis.ie
rung aufzuweisen_ Das 
heißt. da liegt die lmpfrate 
bei den 12:Jährigen bei 25 
Prozent. bei den 18-Jahri
gen liegtdielmpfrJtedeut
lich uber 60 Prozent. Wir 
sehen auch in diesen Al
tersgruppen eine Zunah
me der Impfung. Ü"J wol
len die Alteren wahr
scheinlich auch weiterhin 
Lokale besuchen. 
FEllNER: Jrlzl ist ja Wien 
schon >'l'.lrgtprescht und hat 
di<' Impfung für unter 12-
Jdhrlge schonfrdgl!Sehaltel. 
Da gibt es ein1'n rtlaliv gn>

.ßRn Ansturm. all< 9.000 
Termine waren an einem 

J~ Wir tun alles, um 
'I Distance L.eamlng 

zu venneldefl.« 

dtm empfrhltn, hl<r auch 
schon \.'Oflt1prescht-n? 
FASSMANN: Ich finde. die 
Aktion von \\fien ist eine 
vemunftige Aktion. weil 
wir ja uberall beobachten. 
dass Eltern von Kindern 
mit Vorerkrankungen. 
aber auch ohne Vorerkran· 
kungen. aber mit einer 
g~wis$en Sorge. dass ihre 
Kinder vielleicht infi2iert 
werden konnt"n. jetzt 
>ehon sogenannte .Offla
bel"-lmpfungen durch· 
fuhren la.>.SerL 
FELLNER:Konnt>n Sie tigent
lkh einen Schul-1.ock.Wwn, 
<lbo tprlch eine Rückkehr 
Ins Hom.-schooling aus
sdlließenJ 
FASSMAHN: Wa ich garan
lleren kann ist. dass wir al
les daransetzen. um dies6 
Di taoceleamingoderHo
mescbooling zu \'E'rmeiden. 
~ bt meine Intention. 
weil ichgi>sehen habe. dass 
wir uns naturlich • • 

Tatsächlich steht im Erlass vom 16.11 .2021: „Schüler/innen bis zum Ende der 8. 
Schulstufe (Primarstufe, Sekundarstufe 1, Mittelschule, Sonderschule) tragen 
außerhalb der Klassen- und Gruppenräume einen MNS." 

Daher stellen die unterzeichnenden Abgeordneten folgenden 

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

Der Nationalrat wolle beschließen: 
„Der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung wird aufgefordert, die 
sofortige Aufhebung der Maskenpflicht im Unterricht anzuordnen." 
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